
Fortsetzung des Hallischen patriotischen Wochenblatts zur Beförderung

und wohlthätiger Zwecke

Nr E O Mittwoch den II März

Salinen Sache
Der am 7 Februar d I zwischen der K Staats Regierung und

der pfännerschaftlichen Saline abgeschlossene Vertrag lautet wie folgt
Zwischen dem Königlichen Geheimen Ober Finanzrath Scheele

And dem Königlichen Geheimen Bergrath Lindig als Vertreter der Her
ren Minister für die Finanzen und für Handel Gewerbe und öffentliche Ar
beiten einerseits und den Deputirtsn der Halleschen Psännerschaft ande
rerseits ist vorbehaltlich der Genehmigung der gedachten Herren Minister
sowie der Generalversammlung der Psännerschaft nachstehender Vergleich
abgeschlossen worden

1

Die Psännerschaft verzichtet auf alle von ihr aus dem Vertrage
vom 6 October 1817 und den früher von der Regierung wegen der
Salzlieferung mit ihr abgeschlossenen Verträgen beziehungsweise in dieser
Hinsicht ertheilten Versicherungen namentlich der Versicherung Urkunde
vom 17 Februar 1797 herzuleitenden Rechte und wird von beiden Kon
trahenten anerkannt daß der aus 24 Paragraphen bestehende Vertrag
vom 6 October 1817 für immer als aufgehoben zu erachten sei

Z 2
Dagegen tritt der Staat der Psännerschaft die Hierselbst befindliche

Staatssaline nebst dem dazu verliehenen Salzbergwerksfelde sonstigem Zu
behör einschließlich der Quart und Extrasoole Inventar und Vorrälhen
ab mit Ausschluß nur der am Schlüsse des abgelausenen Jahres vor
handen gewesenen leeren Säcke sowie mit Ausschluß des zu derselben
Zeit bereits magazinirt gewesenen Salzes welches jedoch der Psännerschaft
gegen die zu Acht Silbergroschen Sechs Pfennigen für den Centner un
verpacktes Salz angenommenen Selbstkosten überlassen werden wird Für
die zur Verpackung verwendeten Säcke werden die Selbstkosten berechnet

3

Die der Stadt Halle gehörige Jungfernwiese wird zwar von der
Uebergabe ausgeschlossen der Staat wird sich jedoch bemühen dieselbe von
der Stadt im Wege des Tausches oder Kaufes zu erlangen und wenn
dies gelingt der Psännerschaft dieses Grundstück nnentzeltlich überweisen
Bleiben diese Bemühungen worüber allein der Staat zu entscheiden hat
fruchtlos so zahlt derselbe an die Psännerschaft die Summe von Fünf
zehntausend Thalern wogegen diese die Verpflichtung übernimmt die An
sprüche der Stadt Halle in Bezug auf die Jungfernwiese Ansprüche
welche theils aus ihrem Eigenthumsrechte theils aus dem mit dem Fiskus
auf sechzig Jahre abgeschlossenen und neuerlich prolongirten Pachtkon
trakte hergeleitet werden zu befriedigen Die eventuelle Zahlung die
ser Fünfzehntausend Thaler erfolgt spätestens am 1 April 1869 bis
wohin die Stadt Halle von der Psännerschaft die Pacht für die Jungfern
Wiese erhält

4

Der Staat tritt an die Psännerschaft den auf der anliegenden mit
1 bezeichneten Karte mit k ll K kV L I t v N N 1 k bezeich
mten und iu der anliegenden Beschreibung näher dargestellten Theil des
für den Fiskus reservirten Zscherbener Grubenfeldes einschließlich der darauf
befindlichen Bergwerksanlagen mit Ausnahme jedoch der auf der Grube
am Schlüsse des abgelauseuen Jahres vorhanden gewesenen Holz und
Kohlerivorrsthe für welche die Psännerschaft die von dem Königlichen
Ober Bergamte festzusetzenden Selbstkosten zu ersetzen hat eigenthüm
lich ab

Außerdem tritt der Staat der Psännerschaft denjenigen Theil des
fiskalischen Langenbogener Braunkohlengrubenfeldes welcher auf dem an
liegenden mit Ü bezeichneten Situationsplane nebst Grenzbeschreibung mit
den Buchstaben ö I L 1 K V dargestellt ist eigenthümlich ab

s 5
Derselbe zahlt an die Psännerschaft die Summe von Achtzigtausend

Thalern welche vom 1 Januar 1868 ab bis zum Zahlungslage vom
Staate mit vier vom Hundert verzinst wird Die Zahlung erfolgt spä
testens drei Monate nach erfolgter beiderseitiger Genehmigung dieses Ver

s 6
Der Staat verzichtet zu Gunsten der Gesammtpsännerschaft auf die

von Koth oder Soolguts Eigenthum aus Specialtiteln zu erhebenden
Abgaben als namentlich auf den dem Fiskus antheilig zustehenden Thals
schoß der von Soolgütern gezahlt wird aus den Kanon von Kothen und
Soolgütern auf die sogenannten Dispensationsgelder und aus die Abga
ben von der sogenannten Vorsoole

7

Der Staat wird der Psännerschaft zum Zwecke des Erlasses der von
dem Koth oder Soolenguts Eigenthum an die Stadt zu zahlenden Ab
gaben thunlichst behülslich sein und hierzu die mit der Stadt wegen der
Jungfernwiese einzuleitenden Verhandlungen benutzen Unter diesen Ab
gaben sind nicht allgemeine sondern auf Specialartikeln beruhende zu ver
stehen Auch sind darunter die Dispensationsgelder welche in Folge der
pfännerschaftlichen Verfassung an die städtische Armenkasse gezahlt werden
nicht verstanden Sollten jene Bemühungen fruchtlos bleiben so wird
der Staat behufs Entrichtung jener Abgaben jährlich vierhundert Thaler
vom 1 Januar d I ab mit dem Vorbehalte an die Psännerschaft zah
len diesen Zuschuß mit dem zwanzigfachen Betrage jederzeit ablösen zu
können

8 8
Der Staat behält sich ohne eine Rechtsverpflichtung zu übernehmen

vor die Kirchen und milden Stiftungen welche gegenwärtig Soolengü
ter Kothe oder Gerenthen besitzen für den Fall der Minderung ihrer
aus denselben im Durchschnitt der Jahre 1856 bis 186 bezogenen
Revenüen thunlichst schadlos zu halten es soll jedoch der diessällige Zu
schuß die Summe von Eintausend Thalern in einem Jahre nicht über
steigen

s 9
Die Psännerschaft übernimmt die Verpflichtung die Rechte der

Salzwirkerbrüderschaft in soweit dieselben als wohlerworbene anzuerken
nen sind so lange zu achten als sie Salzsiedung betreibt Die Psänner
schaft hat zwar die zum Salinenbetrieb erforderlichen bisher von den
Salzwirkern verrichteten Arbeiten auch ferner durch dieselben verrichten
zu lassen es bleibt ihr aber die Auswahl unter denselben sowie die Be
stimmung der Zahl der erforderlichen Arbeiter jedoch mit der Maßgabe
überlassen daß sie sich den aus eingehende Beschwerden der Salzwirker
brüderschaft vom Oberbergamt und eventuell vom Minister für Handel
zu treffenden Entscheidungen zu unterwerfen hat Sollten zu einzelnen
Arbeiten die Salzwirker nicht befähigt sein so können solche mit Zustim
mung des Oberbergamts andern Personen übertragen werden Es beste
hen zur Zeit zwei Knappschafts Vereine der eine für die fiskalische der
andere für die pfäuuerschaftliche Saliue und außerdem für die Arbeiter
der letzteren der Thalsarmenbeutel Es ist Absicht beide Vereine so



bald dieser Bertrag perfekt geworden nach den dessalls bestehenden Be
stimmungen in einen Berein zu verschmelzen dem sämmtliches Eigen
thum und sämmtliche Revenüen des Thals Armenbeutels eigenthümlich
überwiesen werden sollen Dem neu zu begründenden Gesammt Knapp
schaftsvereine sollen sodann sämmtliche zur Zeit beiden Vereinen angehö
rige Invaliden Wittwen und Waisen einschließlich der aus dem Thals
Armenbeutel jetzt schon Unterstützten unter Fortgewährung ihrer bisheri
gen Unterstützungen beitreten Ausgenommen hiervon sollen nur diejeni
gen Salzwirker sein welche zur Zeit bei der pfännerschaftlichen Saline
arbeitend künftig beim Salinenbetriebe überhaupt theils wegen Invalidi
tät theils wegen der eintretenden Arbeits Verminderung nicht mehr be
schäftigt werden Diesen hat die Pfännerschaft aus eigenen Mitteln eine
vom Königlichen Thalamte mit Vorbehalt des Rekurses an das Königliche
Ober Bergamt welches endgültig entscheidet bis zum Maximalbetrage
von jährlich nennyg Thalern für den einzelnen Arbeiter festzusetzende
lebenslängliche Pension oder aber nach dem Ermessen des Thalamtes eine
einmalige Unterstützung von höchstens Zweihundert und fünfzig Tha
lern gegen den Verzicht des so unterstützten Salzwirkers auf Pension zu
zahlen Denjenigen Salzwirkern welchen von der Pfännerschaft nach
Verstehendem aus eigenen Mitteln Pension zu zahlen ist verbleibt für
ihre Person und für ihre Angehörigen gegen die künftige konsolidirte Knapp
schaftskasse der Anspruch auf statutenmäßige freie Kvr Medicin und Be
gräbnißkosten

In den gesetzlichen Befugnissen der Ober Aufsichtsbehörde bezüglich
der Knappschafts Vereine wird durch vorstehende Bestimmungen nichts
geändert

Sollte die beabsichtigte Verschmelzung beider Vereine nicht zu errei
chen sein so verbleibt der Pfännerschaft dennoch die Verpflichtung die
arbeitslos resp invalide werdenden Arbeiter in der vorstehend stipulirten
Weise zu entschädigen beziehungsweise zu pensioniren

Die Verwendung des Thals Armenbeutelfonds im Interesse der
jetzigen pfännerschaftlichen Halloren bleibt alsdann dem Thalamre bezie
hungsweise den demselben vorgesetzten Königlichen Behörden vorbehalten

tz 0Bis dahin daß der vorstehende Vergleich die verfassungsmäßig
erforderliche Genehmigung sowie die statutarisch nothwendige Zustimmung
der Pfännerschaft erlangt hat wird die Staatssaline in Halle wie bisher
von den Organen des Staates verwaltet nach erfolgter Genehmigung aber
mit den seit dem 1 Januar 1868 erzielten Ueberschüssen der Pfänner
schaft überwiesen welche sich jedoch in diesem Falle bezüglich etwaiger
Erinnerungen gegen die Abrechnung bei der Entscheidung des Herrn
Staats Ministers für Handel und Gewerbe unbedingt zu beruhigen hat
Diese Verabredung soll auch für das abzutretende Zscherbener Kohlenfeld

Platz greifen Auch nach erfolgter Ueberweisung der Saline sowie der
Kohlenselder wird der Staat auf den Wunsch der Pfännerschaft die bis
herige Verwaltung durch die Staatsorgane jedoch spätestens bis zum
1 April 1869 fortsetzen lassen

s ü
Die Pfännerschaft hat auch nach erfolgter Uebernahme der Ver

waltung der Saline sowie der Grubenfelder sämmtliche Arbeiter und Un
terbeamten noch so lange im Dienst und Lohn zu behalten als dies nach
den gesetzlich oder kontraktlich bestehenden Kündigungsfristen erforderlich ist

Halle a d Saale den 7 Februar 1868

gez Scheele LindigGeheimer Ober Finanz Nath Geheimer Bergrath
Die Deputation der Pfännerschaft

Dryander Fubel Niewandt
Ostpreußen

Nach Mittheilung des Ausschusses des Hüfsvereins für Ostpreußen
betrug die Höhe der eingegangenen wohlthätigen Gaben bis zum 29 Fe
bruär d I die Summe von 557,505 Thaler

Chronik der Stadt Haue
Personal Nachrichten

Die Personal Chronik des Merseburger Amtsblattes Nr 8 meldet
An Stelle des an das Königliche Oberbergamr zu Clausthal versetzten frühe

ren Oberbergraths jetzigen BerghauptmanuS Ottiliä ist von der Kö
niglichen Regierung zu Merseburg auf Vorschlag des Königlichen Ober
bergamtes zu Halle der als Mitglied in das dortige Collegium eingetretene
Geheime Bergrath Credner zum Vorsitzenden des Königlichen Berg
eichungsamtcs daselbst ernannt worden Als Beisitzer dieses Amtes fun
giren gegenwärtig die dem Collegium ebenfalls angehörenden Oberbergräthe
Dunker Cramer und Grunow und der Berg Assessor v Rohr
Rendant der Bergeichungskasse ist der Rendant bei der Oberbergamtskasse
Erfmann Im Bezirk der Telegraphen Direktion zu Halle sind der
Telegraphen Secretair Schnell von Halle nach Münster und der Ober
Telegraphist Fürsten au zur commissarischen Verwaltung einer Tele
graphen Secretair Stelle von Berlin nach Halle versitzt den Ober
Telegraphisten Petzold und Eber lein ist die commissarische Verwaltung
von Bureau Beamten Stellen l Cl übertragen die Telegraphisten
von Gersheim Münter Schulmeyer Eckardt und Schön
herr in Halle Sison und Börker in Gera und Schauer in Gotba
sinv zu Ober Telegraphisten die Telegraphen Candidaten Schröter in
Nordhausen Weidemann und Luchterhand in Gotha und Schle
gel und Apel in Halle letzterer unter gleichzeitiger Uebertragung der
commissarischen Verwaltung der Canzlisten Stelle bei der Telegraphen
Direktion zu Telegraphisten ernannt der Botenanwärter Görlitz ist
bei der Telegraphen Station in Halle als Telegraphenbote angestellt
Der Hülfsbote Henning in Halle a S ist znm Boten und Executor
bei dem Kreisgericht daselbst ernannt

Kirchliche Anzeigen
Zu St Ulrich Mittwoch den 11 März Abends 6 Uhr Passions

predigt Herr Oberdiaconus P Sickel
Zu U L Frauen Freitag den 13 März um 9 Uhr allgemeine

Beichte und Communion Herr Diaconns Pfanne Abends 6 Uhr
Passionspredigt Herr Consistorialrach v Dryander

Hülfs Zweigverein für Ostpreußen
Nächste Conferen unseres Zweigvereins Mittwoch

den 11 März Abends 8 Uhr im Ringe Zahlreiche Be
theiligung erdeten

Anzeige
Der Missionsverein der Studirenden feiert so Gott will Mittwoch

den 11 März Nachmittags präcis 2 Uhr in dem kleinen Betsaal
des Waisenhauses sein sechsundzwanzigstes Jahressesl wozu alle Frcuude
der Mission hiermit freundlichst eingeladen werden

In der Restauration des Herrn Schlüter Brüderstraße 9 wird
nach der kirchlichen Feier um 5 Uhr eine Nachversammlung staltfinden

Halle den 6 März 1868 Der Vorstand
Thüringisch Sächsischer Geschichts und Alterthums Verein

Monatsversammlung Dienstag den 3 März
Der Vorsitzende Professor Dr Dümmler präsentirte zunächst die

wieder in großer Menge eingelaufenen litterarischen Novitäten unv Zu
sendungen Hervorzuheben war unter den letzteren eine Sendung der

Gesellschaft sür nützliche Forschungen in Trier enthallend die Schrift
Die Römische Villa zu Nennig Ihre Inschriften erläutert von dem

Domkapitular Herrn v Wilmowsky Professor Dümmler referirte
dann sehr eingehend 1 über die Geschickte des Schlosses Freyensels in
Franken und die katholische Linie des Geschlechts v Aufseß der dieses
Schloß gehört die hier noch im I 1718 ein kleines Kloster gründete
und über anschließende religiöse Verhältnisse dieser Gegend im 18 Jahrhun
dert nach Heft 2 des Bd X des Archive der Geschichte und Alter
thumskunde von Oberfranken und 2 über eine Mittheilung von Lisch
Pfahlbanten bei Wismar betreffend in Bd 36 der Jahrbücher des Ver
eins für Mecklenburgische Geschichte Hierauf theilte der als Gast an
wesende Herr Kreisgerichtsrath v Landwüst auf Grund eingehender
aktenmäßiger Forschungen über die ältere Geschichte ter v Landwüstschen
Familie mehrere juristische Denkwürdigkeiten nnt einerseits die Geschichte
eines von 1569 1575 sich hinziehenden Blutprozesses mit divcrgirenden
Entscheidungen die in Wittenberg und Leipzig eingeholt waren ferner



auf Grund eines zur Ansicht vorgelegten sehr interessanten handschriftlich
erhaltenen Gerichtsbuches von 1532 1553 mehrere Mittheilungen aus
der Gerichtsbarkeit der Herren von Landwüst zu Großen Göstewitz in der
angegebenen Zeit namentlich eins im I 1538 verhandelte Blutsache
das Formular einer Urphede die bei dieser Gelegenheit geschworen wurde
verlesen

Nun folgte ein eben so umfassender wie sauber ausgearbeiteter und
stofflich interessanter längerer Bortrag des Herrn Dr M Hehne über
das deutsche Litteratenthum die Vorgeschichte einer Anzahl späterer Pro
fessoren und die Wissenschaft des Briefschreibens bez den Briefstil in
dem letzten Drittel des 17 und in dem ersten Drittel des 18 Jahrhun
derts Der Vortrag wandte sich dann zu der Biographie des unter dem
Namen Mclamhes schreibenden und 1721 zu Halle verstorbenen Chr Fr
Hunold besonders speziell aber wurde dargelegt die abenteuerliche Geschichte

eines geborenen Hallensers des August Bose Geboren im I 1661
Sohn des Dr und Vorsitzenden des Hallischen Schöppenstuhls G Bose
in buntem und leichtsinnigen Wechsel als Litterat in Hamburg Berlin
Leipzig Dresden Jena und Erfurt umhergetrieben 1693 Hofsekretär in
Weißenfels endlich 1708 173V Professor an der Ritterakademie zu
Liegnitz war Bose seiner Zeit unter dem Namen Halander ein beliebter
Modeschriftsteller Er hat einserseits viele im Sinne seiner Zeit curiose
und galante Romane geschrieben namentlich Amor am Hofe anderer
seits als vollendeter Techniker nnd gepriesener Theoretiker in dem höheren
Briefstil und in der Complimentenlehre wie die Zeit ihn und
sie forderte einen großen Namen gewonnen

Tagesschau
Mittwoch den 11 März

Schwnrgerichtssitzung früh 9 Uhr
1 Der Maurer Traue aus Siersleben versuchter Mord Vertheidiger I R

Riemer
2 Der Privatschreiber Schneider von hier Urkundenfälschung Vertheidiger

I R Riemer
Gesch isisstull0i der königl und städt Behörden i Halle

Telegraphen Amt 8U V M bis 9 U Ab u Nachtdienst SU Ab bis 8 U B M
Postamt 3 U B M bis 3 U Ab Sonntags 8 S U B M u S k

U Ab Kreisgcricht 8 U B M bis 1 U M u 3 6 U N M
Oder Bergamt 8 12 U B M u 2 k U Ab Paßbürea 8 IS
u V M II 2 6 u N M Einwohnermeldeamt sür An u Abmeldung
verzogener Personen 8 12 U B M, für sonstige Geschäfte 2 6 U N M

Dienststunden sämmtlicher Bureau Beamten der Polizeivtrwaltuag u sämmt
licher Bureaux der übrigen städtische Behörden 8 12U V M u 2 6U
N M, nur die Kassen sind für das Publikum Nachm nur bis 4 U geöffnet
die Institute Kasse 8 1 U V M u 3 6 U N M Zteucramt
8 12 u B M u 2 5 u N M K Kretskasse 8 12 u B M u
2 4 u N M Landrathsamt 8 1 u V M u 3 6 u N MBank Commaaditk 8 1 U V M u 3 5 U N M Universität
Kassenstunden 9 12 U V M excl den letzten Tag jedes Monats Sekretariat
8 10 U V M u 3 4 U N MStädtisches Leihhaus Txptvitionsstundtn von 8 Uhr Vorm bis 2 Uhr Nachm

Sparkassen
Städtiiche Sparkasse Kassenstunden 8 1 Uhr Bormittags 3 4 Uhr Nachm
Sparkasse des Saalkreises gr schlämm 10 Kassenstunden 9 1 Uhr Vorm
Spar u Lorschuß Verein i Rathhausgasse 18 I Tr Kaffenstunden 10 12 Nhr

Vorm und 2 5 Uhr Nachm
Hallescher Consnm Verein gr Ulrichsstraße 4 Kaffenstunde 9 12 Uhr Vorm
Oessentliche Bibiiotheien

Universitätsbibliothek 2 4 Uhr Nachmittags
Sammlungen

Zoologisches Museum 1 3 Uhr Nachmittags Universität Gebäude 2 Tr
Vereine

HandwerkerbildungSverein gr Märkerstraße 21 10 Uhr Abend Eingang
Kuhgasse,

Jünglings Verein Mauergasse 6 8 Uhr Abends
Naturwissenschaftlicher Verein sür Sachsen und Thüringen goldener Ring

8 Uhr Abends
Stolze scher Stenographen Verein Versammlung 8 Uhr Abends Schlüter S

Restauration
Haßler scher Gesangverein 7 Uhr Abends im Kronprinzen
Sitzung des Vereins sür praktische Medizin 8 Uhr Abends in Stadt Hamburg

Vorträge
Vortrag des Pros vr Gosche über Göthe 6 7 Uhr Abends im Volksschul

gebäude XIII
Liedertafeln

Männerchor Uebungsstunde von 8 10 Uhr Abend in Schliiter S Restauration
Bäder

Zadel s Bade Anstalt im Fürstenthal Irisch römische Bäder sür Herren täglich
Vormittag 8 Nachmittag ö Uhr sür Damen täglich Nachmittags 2 Uhr
Alle Anen Wannenbäder zu jeder Zeit des Tages Sonn und Feiertag
Nachmittags ist die Anstalt geschlossen

Brief und Zettelkästen Hallescher Kaufleute
I G Man und Söhne bei 1 Herm Pröpper Leipzigerstraße 2 Rothkugel

Leipzigerstraße 86 3 Lehmann Leipzigerthor 4 Schliack am Waisenhause 5 Thurm
am Moritzthor 6 Velk an der Post 7 Lauterhahn am Klausthor 8 Klinsmann
gr Ulrichsstraße 16 9 An der Königl Reitbahn 10 An dem Werther schen Hause
a Markt

Durchschnitts Preise
in Halle am 10 März 1868

Höchster Niedrigster

Weizen Schffl 4 Thlr 2 Sgr S Ps 3 Thlr 28 Sgr 3 Pf
Roggen 3 10 3 8 9Gerste 2 5 6 2 5
Hafer 1 14 6 1 14Heu Tentr 1 5 1 2 6Langes Stroh Schock 7 15 7

Beobachtungen der königl Meteorolog Station zu Halle
9 März 1868

Stunde Luftdruck
Par Lin

Dunst
spannung
Par Lin

Relative
Feuchtigkeit
Procenre

Lnstwärme
R Orade Wind Wetter

Mrg 6 326,85 1,92 79 2,2 8V bedeckt 10

Mitt 2 329,74 2,45 81 4 6 N0 trübe 9
Abd 10 331,27 1 95 82 1,9 heiter 1

Mittel 629,29 2 11 81 2,9 wolkig 7
D c Luftdruck ist auf 0 R educir

Herausgeber Pros vr Hertzberg

Amtliche städtische Sekanntmachunge

Polizei Verordnung
Auf Grund der 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei Ver

waltung vom 11 März 1830 wird hierdurch nach Berathung mit dem
hiesigen Magistrate und mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu
Merseburg folgendes verordnet

1 Bei jedem Neubau eines an einer Straße oder einem öffentlichen
Platze in hiesigem Stadtbezirke belegenen Gebäudes desgleichen bei
jedem Aufsetzen eines Stockwerkes auf oder bei jeder durchgreifen
den Hauptreparatur an solchem Gebäude ist der Bauherr nach po
lizeilichen Ermessen verpflichtet den Bürgersteig vor dem betreffen
den Gebäude auf eigene Kosten zu pflastern oder mit Granitplatten
oder anderem geeigneten Materiale trottoirisiren zu lassen el r tz 86
der Straßen Polizei Ordnung vom 22 Ociober 1844 und Z 2
der Polizei Verordnung vom 2V April 1859

2 Gleicherweise ist jeder Hausbesitzer bei Ausführung eines neuen Wohn
gebäudes im Stadtbezirke Halle beim Aufsetzen eines Stockwerks
auf Wohngebäude und bei jeder Umwandlung von Seitengebäuden
in bewohnbare Räume verpflichtet einer jeden Etage des betreffenden
Hauses das Wasser aus dem städtischen Wasserwerke zuzuführen
und die hierzu erforderlichen Einrichtungen alsbald zu treffen

3 Die Verpflichtungen sud l und 2 werden in der betreffenden Bau
concession zur ausdrücklichen Bedingung der Bauausführung ge
macht und vorgeschrieben werden

4 Zuwiderhandlungen gegen diese Bedingungen und eigenmächtige Ab
weichungen von dem genehmigten Bauplane werden gegen die Bau
herren Baumeister oder Bauhandwerker mit Geldbuße bis zu Zehn
Thaler oder verhältnismäßiger Gefängnißstrafe geahndet werden
Außerdem wird die unkerlassene Einrichtung auf Kosten des Säumi
gen im Wege der polizeilichen Execunon zur Ausführung gebracht

Halle den 3 März 1868 Die Polizei Verwaltung
Der Ober Bürgermeister

v Voß
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Hierdurch beehre ich mich Ihnen ergebenst mitzutheilen daß mein Lager für die

M in i alsund ItvÄuio KVHV und IB iik Iv C I ckIv8 sowie KtlvMvrt Äkvi jeden Genres bei überraschend schöner Auswahl wirklich reizende Piöeen bietet

Mein VuelR und i ist ebenfalls vorzüglich assortirt und mache ich auf die
äußerst billigen aber festen Preise aufmerksam

O V
Leipzigerstraße Nr 1W Ecke an der Ulrichskirche

Größtes Lager gut gearbeiteter Confirmauden Anzüge nnd Herren Garderobe
jeder Art zu solidesten Preisen

Aus mein Fraekverleihe Institut mache besonders ansmerksam
OarK Schneidermstr Leipzigerstraße 3 dem goldenen Löwen gegenüber

Im Central Ausverkauf gr Märkerftraße Nr 23
werden noch immer nachstehende Waaren zu fabelhaft billigen Preisen ausverkauft und wird ein hochgeehrtes
Publikum von Halle und Umgegend gebeten sich wirklich von der Wahrheit zu überzeugen

Eine große Auswahl echte geschlissene böhmische Glaswaaren als Bier und Weingläser Blumenvasen
Punsch und Weinbowlen Karassen Zuckerfchaalen Comvotteller u s w Eine große Partie Alpaeea u andere
feine Kleiderstoffe die Robe von 1 Thlr an 3W Rester Buckskins Tuch und Tricots in den schön
sten Mustern spottbillig Echt franz Tasset Bänder in allen Sorten Damenzeugstiefeln geklöppelte Spitzen Perl
besätze Knöpfe in großer Auswahl u s w Auch ist wieder von den beliebten echt geklöppelten Walanzeuer
Spitzen Kragen eine große Sendung angekommen

Nur im Central Ausverkauf gr Märkerftraße Nr 25t
Der wirklich reelle Ausverkauf wegen Umzug MM

von Zeugsiiefeln Paar mit Hacken 1 LA Glace Handschuhe von 4 7 /zGx ÄPaar augef Stickereien mit Zuthat 23 o unter
dem Einkaufspreise zc c dauert nur noch bis zum 13 d Mts und befindet sich

KcK Nr IS IS IS gr Stcinstmße Rr 12 12 12 AM
Die Erneuerung der Loose

zur 3 Classe welche bei Verlust des Anrechts spätestens am 13 d Mts Abends 6 Uhr bewirkt
sein muß bringe ich hierdurch in Erinnerung

Der Königliche Lotterie Einnehmer Lehmanu

Französische Handschuhfärberei
in 1Ä prachtvollen Farben mit Garantie

Annahme Schülershof 13

StM Theater
Mittwoch den 11 März Zum 7 und letzten

Male Die Mottmburger große Posse mit
Gesang in 6 Bildern von D Kalisch und A
Weirauch Musik von Mal Neuestes Reper
toirstück des Wallner Theaters in Berlin
Mit neuen Ausstattungen

Donnerstag den 12 März Zweites Gastspiel
von Frl Bufe ersle Soubrette am Stadt
theater in Leipzig s Lorle Schwank mit
Musik in 1 Akt von Wages hierauf Mon
sieur Hercules Lustspiel in I Akt von Belli
zum Schluß Die schöne Galathe burleske
Oper in 1 Akt von F v Suppe

s Lorle n Ganymed Frl Buse als Gast

Brunnen Pumpen u Röhrarbeiten aller Art fertigt nach wie
vor AM Zimmer n Röhrmeister im Fürsteuthale

Wasserleitungen
Zur Anlage von Privat Wasserleitungen ist Unterzeichneter aufs Beste eingerich

tet und hält sich werthen Kunden unter Zusichernng reeller Arbeit prompter Bedienung und billig
ster Preisstellung bestens empfohlen

Für die von mir gefertigten Arbeiten leiste Garantie

MAvdStan Klempnermeister Geiststraße Nr 8

Ilili iiM Restauration Rathhausgasse Nr 15
Heute und folgende Abende Concert der norddeutschen Damen Capelle Mittwoch früh

Speckkuchen Bier ausgezeichnet wozu freundlichst einladet L Haring

Hüte Garni zur Tulpe
Mittwoch den 11 März Abends 7 /z Uhr

M LudwigRauchsußs i ktI Il M it l M itienM
Mittwoch Gesellschaftstag und frische Pfannkuchen

Heute Mittwoch Mocktourtle Suppe
im Hütel Garni zur Tulpe

Druck der Waisenhaus Buchdruckerei Bcilllge
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